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Jagdgenossenschaft  
Roggow-Russow 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Einladung 
 

Zu der am Freitag, dem 16.4.2010 um 18.00 Uhr in der Bauernstube Russow 
stattfindenden Vollversammlung der Jagdgenossenschaft Roggow/Russow laden 
wir alle Eigentümer der bejagbaren Flächen recht herzlich ein. 
 
 
 
gez. Schlüter 
Jagdvorstand 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Bastorf für das Haushaltsjahr 2010 
 

Aufgrund der §§ 45 ff. KV M-V wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
03.03.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird 
1.  im Verwaltungshaushalt 
     in der Einnahme auf       1.216.500 EUR 
     in der Ausgabe auf       1.216.500 EUR 
     und 
2.  im Vermögenshaushalt 
     in der Einnahme auf       1.223.700 EUR 
     in der Ausgabe auf       1.223.700 EUR 
festgelegt. 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht 
veranschlagt. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit. 
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungs- 
fähigkeit wird festgesetzt auf        121.600 EUR 
 

§ 5 Steuersätze 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
     a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
     (Grundsteuer A)          300 v.H. 
     b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)       300 v.H. 
2.  Gewerbesteuer          300 v.H. 
 

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan 
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 6,62 Vollzeitäquivalente 
(VzÄ). 
 
Bastorf, den 4.3.2010 

                                                    

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 
2 KV MV der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt worden. 
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom 31.03.2010 bis zum 16.04.2010  
im Amt Neubukow-Salzhaff während der Dienstzeiten öffentlich aus. 
 
Neubukow, den 30.3.2010 
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Haushaltssatzung Amt Neubukow-Salzhaff  für das Haushaltsjahr 2010 
 

Aufgrund der §§ 45 ff. KV M-V wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 24.2.2010 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird 
1.  im Verwaltungshaushalt 
     in der Einnahme auf       1.455.900 EUR 
     in der Ausgabe auf       1.455.900 EUR 
     und 
2.  im Vermögenshaushalt 
     in der Einnahme auf         103.300 EUR 
     in der Ausgabe auf         103.300 EUR 
festgelegt. 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht 
veranschlagt. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit. 
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungs- 
fähigkeit wird festgesetzt auf          145.500 EUR 
 

§ 5 Amtsumlage 
 

Die Amtsumlage wird auf 17,52 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. 
 

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan 
 

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 23,04 Vollzeitäquivalente 
(VzÄ). 
 
Neubukow, 25.2.2010 

 

 

 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Die Haushaltssatzung ist 
gemäß § 47 Abs. 2 KV MV der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt worden. 
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom 31.03.2010 bis zum 
16.04.2010  im Amt Neubukow-Salzhaff während der Dienstzeiten öffentlich aus. 
 
Neubukow, den 30.3.2010 

 


